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§ 178 IO Aufgaben des
Sanierungsverwalters

 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Der Sanierungsverwalter hat die Überprüfung der wirtschaftlichen Lage des Schuldners unverzüglich nach seiner

Bestellung zu beginnen und die Geschäftsführung des Schuldners sowie die Ausgaben für dessen Lebensführung zu

überwachen.

(2) Der Sanierungsverwalter hat spätestens bis zur ersten Gläubigerversammlung, sofern keine gesonderte erste

Gläubigerversammlung statt ndet, bis zur Berichtstagsatzung über die wirtschaftliche Lage des Schuldners und

darüber zu berichten, ob

1. der Finanzplan eingehalten werden kann,

2. der Sanierungsplan erfüllbar ist und

3. Gründe zur Entziehung der Eigenverwaltung

vorliegen.

(3) Abschriften schriftlicher Berichte des Sanierungsverwalters sind den Mitgliedern des Gläubigerausschusses und

erforderlichenfalls den Gläubigern zu übersenden.

(4) Dritte können sich gegenüber dem Sanierungsverwalter auf eine zugunsten des Schuldners bestehende

Verp ichtung zur Verschwiegenheit nicht berufen, soweit der Schuldner der Einholung von Auskünften durch den

Sanierungsverwalter zugestimmt oder auf Antrag des Sanierungsverwalters das Gericht die mangelnde Zustimmung

mit Beschluss ersetzt hat. Die mangelnde Zustimmung darf nur ersetzt werden, wenn der Sanierungsverwalter ein

rechtliches Interesse an der Auskunft glaubhaft macht. Gegen den Beschluss, mit dem die mangelnde Zustimmung

ersetzt wird, ist kein Rechtsmittel zulässig.
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